
 

  

S 11 RA 1149/97

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 13
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RA 1149/97
Datum 26.07.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 13 RA 219/00
Datum 27.02.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
26. Juli 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Altersrente unter
Anrechnung polnischer Versicherungszeiten vom 01.01.1953 bis 30.10.1977
streitig.

Der am 1931 geborene KlÃ¤ger ist polnischer StaatsangehÃ¶riger und am
01.11.1977 nach Deutschland zugereist. Er war in Polen als SÃ¤nger und Musiker
(Kontrabassist) kÃ¼nstlerisch tÃ¤tig. Dies bestÃ¤tigte die Kommission fÃ¼r
Angelegenheiten der Rentenversorgung der KÃ¼nstler beim Minister fÃ¼r Kultur
und Kunst fÃ¼r die Zeit vom 01.01.1953 bis 31.12.1973. Nach einer Bescheinigung
des Volkstheaters K. hat der KlÃ¤ger in den Jahren 1948 bis 1977 mit zwei K.
Estradenunternehmen als Musiker zusammengearbeitet. Er sei auf Grundlage von
ArbeitsvertrÃ¤gen Ã¼ber die kÃ¼nstlerische Zusammenarbeit fest beschÃ¤ftigt
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gewesen. Sein Einkommen sei von der Zahl der kÃ¼nstlerischen Auftritte in
bestimmten Monaten abhÃ¤ngig gewesen. Der polnische
SozialversicherungstrÃ¤ger bestÃ¤tigte eine kÃ¼nstlerische TÃ¤tigkeit von 1953
bis Dezember 1977, wobei er unter der Rubrik "Art des
Rentenversicherungssystems" ankreuzte: "System der Rentenversicherung nach
Sondervorschriften".

Mit Bescheid vom 07.05.1997 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger antragsgemÃ¤Ã�
ab 01.08.1996 Regelaltersrente. Die streitige Zeit vom 01.01.1953 bis 31.10.1977
lehnte die Beklagte mit der BegrÃ¼ndung ab, es sei eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
ausgeÃ¼bt worden, weshalb Versicherungspflicht nicht bestanden habe. Den
hiergegen erhobenen Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid
vom 02.09.1997 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zeiten in einem polnischen
Sondersystem kÃ¶nnten nur dann vom Deutsch-Polnischen
Sozialversicherungsabkommen erfasst werden, wenn diese Zeiten auf eines der
allgemeinen Systeme Ã¼bergegangen seien. Dies sei beim KlÃ¤ger nicht der Fall,
da er bis zur Ausreise in Polen keine Rente bezogen und auch keine BeschÃ¤ftigung
als Arbeitnehmer ausgeÃ¼bt habe.

Dagegen erhob der KlÃ¤ger Klage beim Sozialgericht MÃ¼nchen und fÃ¼hrte zur
BegrÃ¼ndung im Wesentlichen aus, die BeitragsabfÃ¼hrung durch den Staat
wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit als KÃ¼nstler in Polen mÃ¼sse der BeitragsabfÃ¼hrung
durch polnische Arbeitnehmer im versicherungsrechtlichen Sinne gleichgestellt
werden. Da in Polen BeitrÃ¤ge zum System der Rentenversicherung nach
Sondervorschriften geleistet worden seien, seien tatsÃ¤chliche Beitragszeiten
vorhanden, welche nach dem Deutsch-Polnischen Sozialversicherungsabkommen
auch als Beitragszeit in der Bundesrepublik Deutschland zu berÃ¼cksichtigen seien.

Mit Urteil vom 26.07.2000 wies das Sozialgericht die Klage ab. Der KlÃ¤ger habe
keinen Anspruch auf Anrechnung der in Polen zu einem SonderversorgungstrÃ¤ger
zurÃ¼ckgelegten Zeiten. Das Deutsch-Polnische Abkommen vom 09.10.1975
beziehe sich von seinem Wortlaut her bezÃ¼glich der Volksrepublik Polen nur auf
die Altersversorgung der Arbeitnehmer einschlieÃ�lich der Versorgungssysteme
fÃ¼r Bergleute und Eisenbahner. Versicherungszeiten von darÃ¼ber
hinausgehenden polnischen Sondersystemen seien nach diesem Vertrag nicht vom
deutschen VersicherungstrÃ¤ger als Versicherungszeiten zu Ã¼bernehmen. Zeiten,
fÃ¼r die aufgrund einer schÃ¶pferischen TÃ¤tigkeit BeitrÃ¤ge zum Sondersystem
abgefÃ¼hrt worden seien, gelten nur dann als hinzurechenbare Zeiten, wenn der
Betroffene zuletzt einem Arbeitnehmersystem in Polen angehÃ¶rt habe. Dies sei
beim KlÃ¤ger jedoch nicht der Fall. Auch eine Anrechnung nach dem
Fremdrentengesetz komme nicht in Betracht, da der KlÃ¤ger nicht zum
berechtigten Personenkreis gehÃ¶re.

Dagegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers, zu deren BegrÃ¼ndung er
ergÃ¤nzend ausfÃ¼hrt, es kÃ¶nne sein, dass die besonderen Versorgungssysteme
von dem Abkommen aus dem Jahr 1975 nicht erfasst seien. Dazu gehÃ¶re die
Versorgung fÃ¼r die selbstÃ¤ndigen KÃ¼nstler. Er selbst sei jedoch nicht ein
selbstÃ¤ndiger KÃ¼nstler im strengen Wortsinn gewesen, also im Sinne des
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Urheberrechts eine Person, die schÃ¶pferische Werke hervorbringe, sondern er
habe kÃ¼nstlerische TÃ¤tigkeiten als SÃ¤nger und Musiker ausgeÃ¼bt. Er sei im
staatlichen Betrieb Estrada Krakovska in K. mit festem Vertrag beschÃ¤ftigt
gewesen. AuÃ�erdem sei er Mitglied des polnischen Gewerkschaftsbundes
gewesen. Dies zeige deutlich, dass der Charakter der Arbeit eine arbeitsberufliche
gewesen sei.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 26.07.2000 aufzuheben und die
Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 07.05.1996 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 02.09.1997 zu verurteilen, die Altersrente neu zu
berechnen und hierfÃ¼r die Zeit vom 01.01.1953 bis 31.10.1977 als Beitragszeit zu
berÃ¼cksichtigen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen Rentenakte
der Beklagten sowie der Gerichtsakte beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist gemÃ¤Ã� den Â§Â§
143, 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig, jedoch sachlich unbegrÃ¼ndet.

Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf BerÃ¼cksichtigung der in Polen
zurÃ¼ckgelegten Versicherungszeiten in der deutschen Rentenversicherung und
kann somit keine hÃ¶here Altersrente beanspruchen.

Da der KlÃ¤ger nicht zum Personenkreis des Â§ 1 Fremdrentengesetz (FRG)
gehÃ¶rt, kommt als Anspruchsgrundlage fÃ¼r die BerÃ¼cksichtigung der
polnischen Zeiten in der deutschen Rentenversicherung allein das Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen Ã¼ber
Renten- und Unfallversicherung vom 09.10.1975 (DPSVA) i.V.m. dem
Zustimmungsgesetz vom 12.03.1976 (geÃ¤ndert durch Art.20 Rentenreformgesetz
1992 vom 18.12.1989 mit Wirkung ab 01.07.1990) in Betracht. Da der KlÃ¤ger vor
1991 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist und hier wohnt, seine Rente
nach dem 01.07.1990 beginnt, finden diese Regelungen grundsÃ¤tzlich auf ihn
Anwendung.

Zwar hat nach Art.4 Abs.2 DPSVA i.V.m. Art.2 Abs.1 des Zustimmungsgesetzes der
deutsche VersicherungstrÃ¤ger bei Wohnsitz des Versicherten im Geltungsbereich
des Bundesrechts Zeiten, die nach polnischem Recht als Versicherungszeiten zu
berÃ¼cksichtigen sind, so nach MaÃ�gabe des FRG anzurechnen, als wÃ¤ren sie im
Bundesgebiet zurÃ¼ckgelegt. Grundvoraussetzung fÃ¼r die Anwendung des DPSVA
ist jedoch gemÃ¤Ã� Art.2 Abs.1 des Abkommens, dass die Versicherungszeiten in
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Polen in dem dortigen System der Altersversorgung der Arbeitnehmer
einschlieÃ�lich der Versorgungssysteme fÃ¼r Bergleute und Eisenbahner
zurÃ¼ckgelegt sein mÃ¼ssen. Versicherungszeiten in Sondersystemen, wie dem
der Rentenversorgung der KÃ¼nstler und ihrer Familien (polnisches Gesetz vom
27.09.1973 Ã¼ber die Rentenversorgung der schÃ¶pferisch TÃ¤tigen und ihrer
Familien, in Kraft ab 01.01.1974) fallen nicht unter das DPSVA, weshalb sie von der
Beklagten nicht der Rentenberechnung zugrunde gelegt werden kÃ¶nnen.

Dies hat das Sozialgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgefÃ¼hrt und
begrÃ¼ndet, weshalb sich der Senat diesen AusfÃ¼hrungen anschlieÃ�t und
insoweit gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde absieht.

ErgÃ¤nzend ist unter BerÃ¼cksichtigung der BerufungsbegrÃ¼ndung
auszufÃ¼hren, dass der KlÃ¤ger im Fragebogen zur KlÃ¤rung von in Polen
zurÃ¼ckgelegten Zeiten am 27.03.1996 selbst angegeben hat, er sei in Polen als
selbstÃ¤ndiger KÃ¼nstler erwerbstÃ¤tig gewesen. BestÃ¤tigung findet dies durch
die Bescheinigung der Kommission fÃ¼r die Angelegenheiten der
Rentenversicherung der KÃ¼nstler beim Ministerium fÃ¼r Kultur und Kunst vom
09.03.1994, worin dem KlÃ¤ger die Zeit vor In-Kraft-Treten des Gesetzes vom
27.09.1973 als fiktive Beitragszeit als KÃ¼nstler zuerkannt wurde (vgl. im Einzelnen
Poletzky/Pflaum, Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und Polen
vom 09.10.1975, Teil C, Abschnitt 3.8.7). Eine BeschÃ¤ftigung im Rahmen eines
Arbeitsvertrages wÃ¤re im Rentenversorgungssystem der Arbeitnehmer erfasst
worden (vgl. Poletzky/Pflaum, a.a.O., Teil C, Abschnitt 3.4.2.9).

Entscheidend ist letztlich, dass der polnische VersicherungstrÃ¤ger (ZUS K.) am
02.10.1996 Versicherungszeiten im streitigen Zeitraum ausschlieÃ�lich im System
der Rentenversicherung nach Sondervorschriften und nicht im System der
allgemeinen Rentenversicherung bestÃ¤tigt hat.

Auch die im Verwaltungsverfahren vorgelegten ZeugenerklÃ¤rungen geben
lediglich Hinweise auf feste vertragliche Verpflichtungen, nicht aber auf eine
Arbeitnehmereigenschaft des KlÃ¤gers als KÃ¼nstler.

Da die Versicherungszeiten des KlÃ¤gers im Sondersystem in Polen nicht auf das
allgemeine System Ã¼bergegangen sind, wie vom Sozialgericht zutreffend
dargestellt, werden sie vom maÃ�geblichen Abkommen nicht erfasst.

Die Berufung kann somit keinen Erfolg haben, weshalb sie als unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ckzuweisen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.
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